
1166 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (1015 der Beila­
len): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und der Internationalen Atomener­
gie-Organisation betreffend die Laboratorien 

in Seibersdorf 

Das vorliegende Abkommen beinhaltet eine~ völ­
kerrechtlich verbindlichen Rahmen für die Tätig­
keit der von der Internationalen Atomenergie­
Organisation (IAEO) in Seibersdorf betriebenen 
Laboratorien. 

Im Zuge der Übersiedh,mg der IAEO in das Wie­
ner Internationale Zentrum wurden einzelne Labo­
ratorien der Organisation nach Seibersdorf verlegt. 
Die Laboratorien für Dosimetrie. und Medizin 
kamen nach Seibersdorf in einen Anbau zum Allge­
meinen Laboratorium; die hydrologische Meßstelle 
wurde in das Wiener Internationale Zentrum ver­
legt. Im Zuge der Verlegung wurden in Seibersdorf 
ebenfalls neue Laboratorien (Laboratorium für 
Sicherheitsinst.rumentierung, Strahlenschutzlabora­
torium) errichtet. Die AufgabensteIlungen der 
Laboratorien wurden laufend den Programmer­
fordernissen der IAEO angepaßt. 

Zur Klarstellung, daß die von der IAEO in Sei­
bersdorf betriebenen Laboratorien als Teil des 
Amtssitzbereiches anzusehen sind, aber auch zur 
Festlegung der Bedingungen, unter denen diese 
Laboratorien von der Organisation zu betreiben 
sind, bedurfte es dieses Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der IAEO. Das Abkom­
men ist einerseits als Zusatzabkommen gemäß 
Abschnitt 1 lit. f des Amtssitzabkommens 
(Umschreibung des Amtssitzbereiches) anzusehen 
und stellt andererseits den Rahmen für die Festle­
gung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
im Sinne von Abschnitt 5 des Amtssitzabkommens 
dar. Diese Bestimmung des Amtssitzabkommens 
sieht nämlich vor, daß für jene Einrichtungen, 
"durch welche Gefahren für Gesundheit . und 
Sicherheit oder Einwirkungen auf Vermögen ent~ 
stehen können" entsprechen~e Sicherheitsvorkeh-

Hochmair 

Berichterstatter 

rungen mit den zuständigen österreich ischen 
Behörden einvernehmlich festzulegen sind. 

Der vorliegende Staatsvertrag ist teils gesetzän­
dernd und teils gesetzesergänzend, weshalb sein 
Abschluß der Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Art, SO Abs. 1 B-VG bedarf. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen­
ständliche Regierungsvorlage in seinen Sitzungen 
am 3. und 24. Juni 1982 in Verhandlung genom­
men und nach den Ausführungen des Berichterstat­
ters sowie Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. 
Wie s i n ger, Dr. Fr i sehe n s chi a ger und 
Dr. Er mac 0 r a mit Mehrheit beschlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses die­
ses Staatsvertrages zu empfehlen. 

Im vorliegenden Fall hält der Außenpolitische 
Ausschuß die Erlassung eines besonderen Bundes­
gesetzes gemäß Art. SO Abs. 2 B-VG in der gelten­
den Fassung zur Erfüllung des Vertrages für ent­
behrlich. 

Im Zuge der Debatte wurd~ ein Entschließungs­
antrag der Abgeordneten Dr. Wie s i n ger und 
Ing. N e d w e d eingebracht, der einstimmig ange­
nommen wurde. 

Der Außenpolitische Ausschuß stellt ferner fest, 
daß die Beförderung des Probenmaterials f~.r die 
Laboratorien der IAEO in Seibersdorf in Oster­
reich den österreichischen Rechtsvorschriften voll 
unterliegt. 

Als Ergebnis seiner' Beratungen stellt der Außen­
politische Ausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

1. Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Intern~tionalen Ato.m­
energie-Organisation betr~ffend dl~ Laborato~len 
in Seibersdorf (1015 der Beilagen) Wird genehmigt. • 

2. Die bei g e d ru c k teE n t s chi i e ßu n g I. 
wird angenommen. 

Wien, 1982 06 24 

Marsch 
Obmann 
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2 1166 der Beilagen 

1. 

Entschließung 

Die Bundesregierung wird ersucht, die in Arti­
kel 11 Absatz 2 des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Internationalen Atom­
energie-Organisation betreffend die Laboratorien 
in Seibersdorf vorgesehenen "technischen Ab­
kommen" jedenfalls zu dem in Artikel VIII vorge­
sehenen Zeitpunkt abzuschließen. 
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